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Herrn 
Ame Semsrott 
Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. 
Singerstr. 109 

1 0 1 79 Berlin 

BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
HIER Ausgaben rür Facebook-Werbung in 2019 

BEzuG Ihre Anfrage vom 11.03.2020, Eingangsbestätigung vom 
11.03.2020 

ANLAGE 

GZ 505-511.E-IFG 104-2020 (bitte bei Antwort angeben) 

Sehr geehrter Herr Semsrott, 

HAUSANSCHRIFT 

Werderscher Markt 1 

10117 Berlin 

POSTANSCHRIFT 

11013 Berlin 

TEL+49 (0)30 18-17-6070 

FAX +49 (0)30 18-17-53351 

BEARBEITET VON 

REFERAT: 505-IFG 

IFG-Anfragen@diplo.de 

www .auswaertiges-amt.de 

Berlin, 30.03.2020 

die Bearbeitung Ihres o. g. Antrags nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) verzögert 

sich. 

Das Auswärtige Amt besitzt in über 150 Auslandsvertretungen Facebook-Kanäle, die alle 

abgefragt werden müssten. 

Im Moment sind fastalle Auslandsvertretungen in einer noch nie dagewesenen Situation 

mit einer enorm hohen Belastungaufgrund der Folgen des Coronavirus konfrontiert, die 

Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist außergewöhnlich hoch. Wir 

möchten Sie daher bitten, Ihre Anfrage zunächst zurückzustellen, bis die Krise sich etwas 

entschärft hat. 

Ich bedauere dies, hoffe aber auf Ihr Verständnis. 

Sollten Sie dann an Ihrer Anfrage festhalten wollen, darf ich Sie bereits jetzt noch auf 

folgendes aufmerksam machen: 

VERKEHRSANBINDUNG: U-Bahn U2, Hausvogteiplatz, Spittelmarkt 
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Bei Ihrer Anfrage handelt es sich nicht mehr um eine einfache gebührenfreie Auskunft, da 

das Heraussuchen und das Zusammenstellen der von Ihnen gewünschten Informationen 

mehrere Stunden/Tage eines Mitarbeiters im gehobenen/ höheren Dienst in Anspruch 

nehmen wird. 

Nach § 10 IFG sind nur einfache Anfragen gebührenfrei, eine solche liegt jedoch bei einer 

Bearbeitungszeit von über einer halben Stunde nicht vor. Je nach Arbeitsaufwand können 

Gebühren zwischen EUR 15,00 und EUR 500,00 erhoben werden. Nach einer ersten 

Schätzung müssten Sie mit Gebühren im unteren dreisteiligen Bereich rechnen. 

Ich bitte daher um Mitteilung bis zum 20.04.2020, ob Sie an Ihrem Antrag festhalten 

wollen, auch wenn dieser kostenpflichtig ist. Sollte mir bis zu diesem Datum keine 

Antwort von Ihnen vorliegen, gehe ich davon aus, dass eine weitere Bearbeitung nicht 

erwünscht ist. Bis dahin wird die Bearbeitung Ihrer Anfrage ausgesetzt. 

Bitte beachten Sie, dass erst bei der weiteren Bearbeitung geprüft werden kann, ob und 

ggfs. in welchem Umfang Ihnen tatsächlich Zugang zu den begehrten Informationen 

gewährt werden kann. Dieses Schreiben beinhaltet ausdrücklich keine Zusage, dass Ihnen 

im weiteren Verlauf Zugang zu amtlichen Informationen gewährt werden wird. 


